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(54)  Spülvorrichtung  für  ein  Wasserklosett  

(57)  Die  Spülvorrichtung  weist  eine  erste  Taste  (45) 
zum  Auslösen  einer  Spülung  mit  im  wesentlichen  der 
gesamten  im  Spülkasten  (18)  vorhandenen  Wasser- 
menge  und  eine  zweite  Taste  (46)  zum  Auslösen  einer 
Spülung  mit  einem  Teil  dieser  Wassermenge  auf.  Beide 
Tasten  (45,46)  sind  mit  einem  bei  der  Spülung  anzuhe- 
benden  Ventilrohr  (2,31)  verbunden,  das  in  einem 
Schwimmergehäuse  gelagert  ist.  Im  Spülkasten  (18)  ist 
ein  becherförmiger  Hohlkörper  (8,34)  angeordnet,  der 
im  Fall  einer  Teilspülung  als  Zusatzgewicht  mit  dem  Ver- 
schlussorgan  (2,31  )  angehoben  wird.  Bei  einer  Vollspü- 
lung  als  auch  bei  einer  Teilspülung  wird  der  Hohlkörper 
(8,34)  mit  dem  Verschlussorgan  (2,31)  angehoben.  Im 
Fall  einer  Vollspülung  wird  mittels  einer  Oeffnungsvor- 
richtung  (22,40)  der  Hohlkörper  (8,34)  geöffnet,  derart, 
dass  in  ihm  enthaltenes  Wasser  wenigstens  teilweise 
ausfliesst,  wenn  das  Verschlussorgan  (2,31)  mit  dem 
Hohlkörper  (8,34)  angehoben  wird.  Der  entleerte  Hohl- 
körper  bildet  im  Fall  einer  Vollspülung  kein  wesentliches 
Zusatzgewicht,  welches  das  Ventilrohr  gegen  die  Auf- 
triebskraft  des  Schwimmers  auf  den  Ventilsitz  zwingen 
könnte. 
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